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Die Finanzierung von Automobilen 
ist heute Alltag im Kfz-Gewerbe. Jeder 
zweite Euro Umsatz wird bereits 
durch finanzierte Fahrzeuge gene-
riert, Tendenz steigend. Mithin han-
delt es sich hier um ein unverzichtba-
res Instrument für die Kfz-Branche. 
Die europäische Politik hat darauf 
bereits 2008 mit Einführung einer eu-
ropäischen Verbraucherkreditrichtli-
nie reagiert. Im Fokus der Betrach-
tungen steht dabei vornehmlich der 
Verbraucherschutz. In der deutschen 
Umsetzung wurde dieser seit 2012 
sehr stark ausgeweitet. 

Auf Verkäufer von kreditfinanzier-
ten Kraftfahrzeugen kommt  seither 
eine Flut von Gesetzesänderungen zu, 

die eine Vielzahl unterschiedlicher 
Rechtsbereiche betreffen. Dazu zäh-
len unter anderem das Bürgerliche 
Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz, 
die Gewerbeordnung, das Handels-
gesetzbuch, das Bundesdatenschutz-
gesetz, die Preisangabenverordnung, 
das Gesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb, das Geldwäschegesetz, das 
Kreditwesengesetz, die Abgaben-
ordnung, das Versicherungsvertrags-
gesetz und das Versicherungsver-
mittlungsgesetz.

Bei all diesen Anforderungen an 
den Kfz-Handel darf nicht vergessen 
werden, dass am sogenannten Point 
of Sale weder ausgebildete Juristen 
noch Bankkaufleute ihr Tagesgeschäft 
verrichten. Auch wenn die Kfz-Bran-
che mit vielen bewährten Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsmodellen 
einen hohen Standard im Handel er-
reicht hat, so steht bei diesen mitei-
nander „verbundenen Verträgen“ aus 
Fahrzeugverkauf und Kreditfinanzie-
rung zuerst einmal der Verkauf des 
Fahrzeugs im Vordergrund. 

Erst dann folgt die zweckgebun-
dene Finan zierung. Durch die erhöh-
ten Anfor derungen in der Umsetzung 
der europäischen Verbraucherkredit-

richtlinie ergeben sich wesentlich ge-
änderte  Aspekte des Verbraucher-
schutzes und der Abmahnsicherheit, 
die den Handel vor zum Teil völlig 
neue Herausforderungen stellt. 

Der Ansatz

Dieser schwierigen Aufgabe haben 
sich seit 2013 der Zentralverband 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. 
und der Bankenfachverband e. V. ge-
stellt. Die Schulung „Zertifizierter 
Kreditvermittler“ wurde von beiden 
Verbänden gemeinsam speziell unter 
den Gesichtspunkten Verbraucher-
schutz und Abmahnsicherheit ent-
wickelt.

Was ist der Ansatz? Vereinfacht 
ausgedrückt: Die Kfz-Branche schult 
den Verkauf von Kraftfahrzeugen, 
und die Banken erklären die Vermitt-
lung von Krediten. Dies geschieht in 
beiden Fällen seit Jahren sehr erfolg-
reich auf hohem Qualitätsniveau. Aus 
Sicht der Verbraucherschützer in Ber-
lin ist in erster Linie die Neutralität 
der Schulungsinstanz gefragt. Diesem 
Umstand trägt das bei der TAK (Aka-
demie des Deutschen Kraftfahrzeug-
gewerbes) aufgelegte Seminar zum 
zertifizierten Kreditvermittler Rech-
nung.1) Durch ihren jahrzehntelangen 
Schulungsauftrag im Bereich hoheit-
licher Aufgaben, zum Beispiel bei der 
Abgasuntersuchung (AU) ist die TAK 
dabei gerade in der Politik als neutrale 
Schulungsinstanz akzeptiert und an-
erkannt.

Das Modell

Seit Ende 2013 wurden in bun-
desweiten Seminaren über 300 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer qua-
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lifiziert. Das Feedback auf die 
Veranstaltungen ist durchweg positiv. 

Schwerpunkt der Seminare sind 
dabei neben dem Verbraucherschutz 
in erster Linie Fragen der Rechts-
sicherheit der Kreditvermittlung im 
Autohaus gegenüber Abmahnungen. 
Theoretisches Grundlagenwissen wird 
dabei interaktiv und sehr praxisorien-
tiert mit dem vorhandenen Anwen-
derwissen der Seminarbesucherinnen 
und -besucher kombiniert. Das Tages-
seminar schließt mit einer Abschluss-
prüfung ab, alle Teilnehmer erhalten 
darüber hinaus ein von den Verbän-
den entwickeltes Schulungshand-
buch.

Neutralität der Schulung

Der Hintergrund dieser hohen 
Anforderung an die Neutralität der 
Schulung zum zertifizierten Kredit-
vermittler liegt in der Entwicklung, 
die der Versicherungsvermittler ge-

nommen hat. Erlaubnis- und Re-
gistrierungspflicht bis hin zu einer 
 verpflichtenden 220 Stunden um-
fassenden Schulung durch die Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) für 
selbstständige Versicherungsvermitt-
ler sprechen dabei eine deutliche 
Sprache, wo Verbraucherschützer 
auch gerne den Kreditvermittler 
sehen würden. Dieser anstehenden 
Verschärfung der europäischen Kre-
ditrichtlinie im deutschen Recht 
muss vorgebeugt werden. Freiwillige 
Maßnahmen der betroffenen Bran-
chen sind dazu ein bewährtes Instru-
ment. Es ist wichtig, Kreditprodukte 
unter den Aspekten des Verbraucher-
schutzes abmahnsicher in der Kfz-
Branche weiterhin erfolgreich zu 
 vermitteln.

Die Erträge sowohl in der Kredit-
finanzierung als auch im damit ver-
bundenen Absatz von Kraftfahrzeu-
gen hängen in sehr hohem Maße 
davon ab, dass aus Gründen des Ver-
braucherschutzes eine weitere ge-

plante Regulierung der Kreditvermitt-
lung erfolgreich verhindert wird. 
Gegenüber den Kunden im Autohaus 
wirkt die Zertifizierung zum Kredit-
vermittler durchaus verkaufsför-
dernd. Sie wird als sehr wertiges, weil 
unabhängiges Qualitätssiegel wahrge-
nommen. Der zertifizierte Kreditver-
mittler gilt daher zu Recht als ein 
 gemeinsames Erfolgsmodell des deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbes und des 
Bankenfachverbands. 

Die Durchführung

Die TAK-Schulungen zum zertifi-
zierten Kreditvermittler erfolgen bun-
desweit. Sie können sowohl als offene 
Veranstaltungen besucht als auch als 
geschlossene Veranstaltungen oder 
Inhouse gebucht werden. Dies bietet 
sich insbesondere für Marken oder 
Banken an, die ihre Händler gezielt 
und exklusiv auch im Hinblick auf 
ihre hauseigenen Produkte geschult 
und zertifiziert haben möchten. 
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